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15.  Rechtswahl und Gerichtsstand 
 

15.1  Auf das gesamte Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem 

 Reisevermittler findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. 

 

15.2  Der Kunde kann den Reisevermittler nur an dessen Sitz verklagen. 

 

15.3  Für Klagen des Reisevermittlers gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden 

 maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, die Kaufleute, juristische Personen des 

 öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder 

 gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben oder deren Wohnsitz oder 

 gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird 

 als Gerichtsstand der Sitz des Reisevermittlers vereinbart. 

 

15.4  Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 

 

 a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen 

 internationaler Abkommen, die auf den Reisevermittlungsvertrag zwischen dem 

 Kunden und dem Reisevermittler anzuwenden sind, etwas anderes zugunsten des 

 Kunden ergibt oder 

 

 b) wenn und insoweit auf den Reisevermittlungsvertragvertrag anwendbare, nicht 

 abdingbare Bestimmungen im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für 

 den Kunden günstiger sind als die vorstehenden Bestimmungen oder die 

 entsprechenden deutschen Vorschriften. 

 


